
  Ausdruck vom: 26.02.2026 
  Seite: 1/3 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Gräfenhainichen 
 

Beschlüsse aus der Sitzung des Stadtrates der Stadt Gräfenhainichen 
vom 24.02.2026 

 

Öffentlicher Teil 

 Beschluss-Nr.: 133/GHC/2026  
Der Stadtrat der Stadt Gräfenhainichen beschließt die Annahme einer 
zweckgebundenen Geldspende in Höhe von 5.922,63 € für die Anschaffung 
von 5.000 „Null-Euro-Scheinen“ anlässlich des 350. Todestages von Paul-
Gerhardt im Jahr 2026. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
Dafür: 17 Dagegen: 0 Enthaltung: 0  
 

 Beschluss-Nr.: 127/GHC/2026  
Der Stadtrat der Stadt Gräfenhainichen beschließt: 
1. Die Einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 

16 „Joseph-Haydn-Straße“ 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 

i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB soll anhand des Vorentwurfes der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes erfolgen. 

3. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich 

bekannt zu machen. 

 
 Abstimmungsergebnis: 

Dafür: 17 Dagegen: 0 Enthaltung: 0  
 

 Beschluss-Nr.: 128/GHC/2026  
Der Stadtrat der Stadt Gräfenhainichen beschließt: 
1. Die Abwägung gemäß §1 Abs. 7 BauGB der firstgemäß eingegangenen 

Stellungnahmen im Ergebnis der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 4 „Industrieerschließung“ der Stadt Gräfenhainichen wird auf 
Grundlage der angehängten Anlage beschlossen. 

2. Die Abwägungstabelle (Anlage) ist Bestandteil dieses 
Abwägungsbeschlusses. 

3. Das Ergebnis der Abwägung ist in die Planfassung für den 
Satzungsbeschluss zu übernehmen. 

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange, die Anregungen vorgebracht haben, von dem 
Ergebnis unter Angaben der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

 
 Abstimmungsergebnis: 

Dafür: 17 Dagegen: 0 Enthaltung: 0  
 

 Beschluss-Nr.: 129/GHC/2026 
Der Stadtrat der Stadt Gräfenhainichen beschließt: 

1. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 



  Ausdruck vom: 26.02.2026 
  Seite: 2/3 

 

„Industrieerschließung“ in der Fassung vom 12.12.2025 wird gemäß § 
10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

2. Die Begründung in der Fassung vom 12.12.2025 wird gebilligt. 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, den Satzungsbeschluss entsprechend 

§ 10 Abs. 3 BauGB bekannt zu machen. Dabei ist anzugeben, wo der 
Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen werden 
und über den Inhalt Auskunft erteilt werden kann. 

 
 Abstimmungsergebnis: 

Dafür: 17 Dagegen: 0 Enthaltung: 0  
 

 Beschluss-Nr.: 134/GHC/2026  
Der Stadtrat der Stadt Gräfenhainichen beschließt die Abberufung des 
ehrenamtlichen Ortswehrleiter der Feuerwehr Schköna. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
Dafür: 17 Dagegen: 0 Enthaltung: 0  
 

 Beschluss-Nr.: 135/GHC/2026  
Der Stadtrat der Stadt Gräfenhainichen beschließt die Ernennung von Eric 
Lingner zum Ortswehrleiter der Feuerwehr Schköna. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
Dafür: 17 Dagegen: 0 Enthaltung: 0  
 

Nichtöffentlicher Teil 

 Beschluss-Nr.: 130/GHC/2026  
Der Stadtrat der Stadt Gräfenhainichen stimmt der Veräußerung der 
Schießsportanlage „Jösigk“ mit einer Teilfläche von 12.791 m² des Flurstück 
17 im Flur 11, sowie einer Teilfläche von 301 m² des Flurstück 13 in Flur 11 
der Gemarkung Gräfenhainichen zugunsten der Privilegierten Schützengilde 
Gräfenhainichen von 1453 e.V. zu. Der Verkaufspreis beträgt 1.896,79 €. Die 
anfallenden Notar- und Vermessungskosten werden durch den Antragsteller 
übernommen.  
 

 Abstimmungsergebnis: 
Dafür: 17 Dagegen: 0 Enthaltung: 0  
 

 Verkauf einer Wohnbauflläche in Gräfenhainichen 
 Beschluss-Nr.: 131/GHC/2026  

Der Stadtrat der Stadt Gräfenhainichen stimmt dem Verkauf des Flurstücks 
4/35 im Flur 16 der Gemarkung Gräfenhainichen, mit einer Gesamtfläche von 
109 m² zu. Der Verkaufspreis beträgt 981,00 €. Die anfallenden Notarkosten 
übernimmt die Antragstellerin.  
 

 Abstimmungsergebnis: 
Dafür: 17 Dagegen: 0 Enthaltung: 0  
 

 Beschluss-Nr.: 111/GHC/2025  
Der Stadtrat der Stadt Gräfenhainichen stimmt der Veräußerung der 
Flurstücke 652, 659, 650/2 und 648/3 der Flur 1 der Gemarkung Zschornewitz 
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mit einer Gesamtfläche von 2.215 m² zu. Der Verkaufspreis beträgt 3.322,50 €. 
Alle anfallenden Nebenkosten, sowie die Vermessungskosten trägt der 
Antragsteller.  
 

 Abstimmungsergebnis: 
Dafür: 0 Dagegen: 17 Enthaltung: 0  
 

 Beschluss-Nr.: 132/GHC/2026  
Der Stadtrat der Stadt Gräfenhainichen stimmt dem Verkauf des Flurstückes 
263 im Flur 1 der Gemarkung Zschornewitz mit einer Gesamtfläche von 606 
m² zu. Der Verkaufspreis beträgt 18.786,00 €. Die anfallenden Notarkosten 
übernimmt der Antragsteller.  
 

 Abstimmungsergebnis: 
Dafür: 1 Dagegen: 15 Enthaltung: 1  
 

 Beschluss-Nr.: 136/GHC/2026  
Der Stadtrat der Stadt Gräfenhainichen beschließt die Vergabe „Erwerb eines 
Fahrzeuges für den Bauhof Gräfenhainichen“ an den wirtschaftlich 
günstigsten Bieter, die Firma Autohaus Hebold aus Gräfenhainichen. Der 
Zuschlag soll auf das Angebot für einen Ford Transit erteilt werden. 
Der Angebotspreis beträgt 29.990,00 €.  
 

 Abstimmungsergebnis: 
Dafür: 17 Dagegen: 0 Enthaltung: 0  
 

 
 
 
 
Enrico Schilling 
Bürgermeister 
(Dokument im Original mit Unterschrift) 
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